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4 1 4 . Kundmachung: Beschluß des Verwaltungsausschusses des Zollabkommens über den inter-
nationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) samt An-
lagen

4 1 5 . Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland
und dem Bundesminister für Verkehr der Republik Österreich nach Rand-
nummer 2010 des ADR über die Beförderung von Phosphorpentachlorid
der Klasse 8 Ziffer 11, in freitragenden Kunststoffgefäßen

416. Notenwechsel zwischen dem britischen Botschafter in Wien und dem Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten zur Aufhebung des Art. 40 des österreichisch-
britischen Konsularvertrages
(NR: GP XV RV 212 AB 362 S. 41. BR: AB 2196 S. 400.)

4 1 7 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinten Nationen über die Post-
dienste im Internationalen Zentrum Wien für die Vereinten Nationen und
die Internationale Atomenergie-Organisation samt Notenwechsel
(NR: GP XV RV 343 AB 364 S. 41. BR: AB 2198 S. 400)

4 1 4 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 9. September 1980 betreffend einen Beschluß
des Verwaltungsausschusses des Zollabkommens über den internationalen Warentransport

mit Carnets TIR (TIR-Abkommen), BGBl. Nr. 112/1978, samt Anlagen

Der gemäß Anlage 8 des TIR-Abkommens gebildete Verwaltungsausschuß hat am 18. Oktober
1979 folgende Änderung der Anlagen 1 und 6 beschlossen:

(Übersetzung)

Anlage 1 Punkt 10 (c)

Der Einleitungssatz, „Wenn
der Raum nicht ausreicht, um
alle beförderten Waren im
Warenmanifest aufzuführen",
ist zu streichen.

Anlage 6

Nach Art. 45 ist folgende
Erläuterung aufzunehmen:

„1 Anlage 1
1.10 (c) Anleitung für die Ver-

wendung des Carnet
TIR
— Ladelisten zum

Warenmanifest

Punkt 10 (c) der Anleitung
für die Verwendung des Carnet
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TIR erlaubt die Verwendung
von Ladelisten als Anhang zum
Carnet TIR auch wenn genug
Platz im Manifest vorhanden
ist, um alle Waren anzuführen.
Dies ist jedoch nur zulässig,
wenn die Ladelisten alle Anga-
ben, die im Warenmanifest ver-
langt werden, in lesbarer und
erkennbarer Form enthalten
und die sonstigen Voraussetzun-
gen der Regel 10. (c) erfüllt
werden."

Gemäß Artikel 60 des Abkommens tritt diese Änderung mit 1. Oktober 1980 in Kraft.

Kreisky

415.
(Übersetzung)

V e r e i n b a r u n g

zwischen dem Bundesminister für Verkehr
der Bundesrepublik Deutschland und dem
Bundesminister für Verkehr der Republik
Österreich nach Randnummer 2010 des ADR
über die Beförderung von Phosphorpenta-
chlorid der Klasse 8, Ziffer 11, in freitragen-

den Kunststoffgefäßen

(1) Abweichend von Rn. 2808 Abs. 1 d) der
Anlage A des ADR darf Phosphorpentachlorid
der Klasse 8, Ziffer 11, unter folgenden Bedin-
gungen auch in freitragenden Kunststoffgefäßen
mit einem Fassungsraum von höchstens 60 Litern
befördert werden;

1. Die Eignung der Kunststoffgefäße muß
durch eine Baumusterprüfung bei einer im Ver-
sandland behördlich anerkannten Prüfanstalt/
Prüfstelle nachgewiesen sein.

2. Die Gefäße dürfen höchstens bis zu 95%
ihres Fassungsraums gefüllt sein.

(2) Im Beförderungspapier hat der Absender
zusätzlich zu vermerken: „Beförderung verein-
bart nach Rn. 2010 des ADR".

(3) Diese Regelung gilt im Verkehr zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Repu-
blik Österreich bis auf Widerruf durch eine der
Vertragsparteien.

Wien, 1980 08 11

Für den Bundesminister für Verkehr der Repu-
blik Österreich:

Hehenberger
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Bonn, den 14. April 1980

Die für das ADR zuständige Behörde der Bun-
desrepublik Deutschland

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag:
Bredemeier

Kreisky

416.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Notenwechsel zwischen dem britischen Botschafter in Wien und dem Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten zur Aufhebung des Art. 40 des österreichisch-britischen Kon-

sularvertrages vom 24. Juni 1960 *)
(Übersetzung)

BRITISCHE BOTSCHAFT
WIEN

5. Dezember 1979

DER BRITISCHE BOTSCHAFTER IN WIEN
AN DEN ÖSTERREICHISCHEN BUNDES-
MINISTER FÜR AUSWÄRTIGE ANGELE-

GENHEITEN

Exzellenz,

mit Beziehung auf den am 24. Juni 1960 in
Wien unterzeichneten Konsularvertrag zwischen
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien
und Nordirland und der Republik Österreich be-
ehre ich mich, im Auftrag des Ministers für Aus-
wärtige und Commonwealth Angelegenheiten
Ihrer Majestät vorzuschlagen, den Artikel 40 die-
ses Vertrages, der wechselseitigen Beistand bei der
Ergreifung entwichener Seeleute vorsieht, außer
Kraft zu setzen, einerseits für die Republik Öster-
reich und andererseits für das Vereinigte König-
reich und die Gebiete, für deren internationale
Beziehungen das Vereinigte Königreich verant-
wortlich ist und für die der erwähnte Vertrag
gegenwärtig gilt.

Wenn der obenstehende Vorschlag die Zustim-
mung der Republik Österreich findet, beehre ich
mich anzuregen, daß diese Note und Ihre Ant-
wort dazu ein Abkommen zwischen dem Ver-
einigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland und der Republik Österreich bilden.
Das Abkommen wird am ersten Tag des dritten
Monats nach dem Monat in Kraft treten, in dem
die beiden vertragschließenden Teile einander
notifiziert halben werden, daß ihre verfassungs-
mäßigen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
erfüllt sind.

Ich benütze diese Gelegenheit, Eurer Exzellenz
die Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch-
achtung zu erneuern.

Donald McDonald Gordon m. p.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 16/1964 in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 531/1975
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(Übersetzung)
DER BUNDESMINISTER
FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 5. Dezember 1979

Exzellenz,

ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom
heutigen Tage zu bestätigen, die folgenden, In-
halt hat:

„Mit Beziehung auf den am 24. Juni 1960 in
Wien unterzeichneten Konsularvertrag zwischen
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien
und Nordirland und der Republik Österreich be-
ehre ich mich, im Auftrag des Ministers für Aus-
wärtige und Commonwealth Angelegenheiten
Ihrer Majestät vorzuschlagen, den Artikel 40 die-
ses Vertrages, (der wechselseitigen Beistand bei der
Ergreifung entwichener Seeleute vorsieht, außer
Kraft zu setzen, einerseits für die Republik Öster-
reich und andererseits für das Vereinigte König-
reich und die Gebiete, für deren internationale
Beziehungen das Vereinigte Königreich verant-
wortlich ist und für die der erwähnte Vertrag
gegenwärtig gilt.

Wenn der obenstehende Vorschlag die Zustim-
mung der Republik Österreich findet, beehre ich
mich anzuregen, daß diese Note und Ihre Ant-
wort dazu ein Abkommen zwischen dem Ver-
einigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland und der Republik Österreich bilden.
Das Abkommen wird am ersten Tag des dritten
Monats nach dem Monat in Kraft treten, in dem
die beiden vertragschließenden Teile einander
notifiziert haben werden, daß ihre verfassungs-
mäßigen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
erfüllt sind."

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, daß die
Republik Österreich mit dem vorstehenden Vor-
schlag einverstanden ist und sohin Ihre Note und
diese Antwortnote ein Abkommen zwischen der
Republik Österreich und dem Vereinigten König-
reich von Großbritannien und Nordirland bilden.

Ich benütze diese Gelegenheit, Eurer Exzellenz
die Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch-
achtung zu erneuern.

Willibald P. Pahr m. p.

Seiner Exzellenz
Herrn Donald McDonald GORDON
Botschafter des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien
und Nordirland
Wien

Die Ermächtigung zur Abgabe der im zweiten Absatz des Notenwechsels vorgesehenen Noti-
fikation wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Vizekanzler gegengezeichnet; das
in Form eines Notenwechsels geschlossene Abkommen tritt am 1. Dezember 1980 in Kraft.

Kreisky
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417.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Notenwechsel wird genehmigt.

Abkommen zwischen der Republik
Österreich und den Vereinten Nationen
über die Postdienste im Internationalen
Zentrum Wien für die Vereinten Nationen
und die Internationale Atomenergie-

Organisation

IN ANBETRACHT dessen, daß die Vereinten
Nationen bestrebt sind, den Bekanntheitsgrad
ihrer Zielsetzungen und ihrer Arbeit durch
möglichst weitgehende Verwendung ihrer eige-
nen Briefmarken zu erhöhen;

IN ANBETRACHT des Wunsches der öster-
reichischen Bundesregierung, diese Bestrebungen
zu fördern;

IN ANBETRACHT der vom Vollzugsrat
des Weltpostvereins erteilten Zustimmung zur
Ausgabe von Briefmarken der Vereinten Natio-
nen zu Nennwerten in österreichischer Währung;
sind

die Republik Österreich einerseits und

die Vereinten Nationen andererseits wie folgt
übereingekommen:

Artikel 1

Gegenstand des Abkommens

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Ab-
kommens können die Vereinten Nationen Brief-
marken, Postkarten und Aerogramme (im fol-
genden als „Briefmarken und gleichartige Gegen-
stände" bezeichnet) zu Nennwerten in österrei-
chischer Währung ausgeben.

2. Im Internationalen Zentrum Wien (IZW)
wird ein von der Österreichischen Post- und
Telegraphenverwaltung zu betreibendes Postamt
der Vereinten Nationen, im folgenden als das
IZW-Postamt bezeichnet, errichtet.

3. Das genannte Postamt wird zu den jeweils
gültigen Gebühren sämtliche Dienstleistungen
durchführen, die von österreichischen Post-
ämtern erbracht werden, mit Ausnahme phila-
telistischer Verkäufe und Dienstleistungen.

284
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4. Beim IZW-Postamt aufgegebene Sendungen
sind ausschließlich mit von den Vereinten Natio-
nen stammenden Briefmarken oder Freistempel-
abdrucken freizumachen. Die Nennwerte der
Briefmarken oder Freistempelabdrucke sind in
österreichischer Währung anzugeben. Auf Ver-
langen der Vereinten Nationen werden auch
Freimachungsaufdrucke zugelassen.

Artikel 2

Ausgabe und Lieferung von Briefmarken
und Postganzsachen

1. Von den Vereinten Nationen herausgegebene
Briefmarken und gleichartige Gegenstände sind
dem IZW-Postamt nach Maßgabe seines Be-
darfes für seinen Betrieb kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. Bei der Führung des IZW-
Postamtes soll die Österreichische Post- und
Telegraphenverwaltung für die bestmögliche
Verwahrung und Kontrolle aller in ihrem Besitz
befindlichen Briefmarken und gleichartigen Ge-
genstände der Vereinten Nationen sorgen.

2. Sollten die Vereinten Nationen Postganz-
sachen und freigemachte Umschläge sowie Post-
karten herstellen oder deren Herstellung geneh-
migen, so haben diese Umschläge oder Postkarten
den von der Österreichischen Post- und Tele-
graphenverwaltung hinsichtlich Format und Pa-
pierqualität festgesetzten Normen zu entsprechen.

3. Briefmarken und gleichartige Gegenstände
der Vereinten Nationen in österreichischer Wäh-
rung dürfen nur entsprechend den Bestimmungen
dieses Abkommens in Umlauf gesetzt werden.

4. Sämtliche Briefmarken und gleichartige Ge-
genstände, die von den Vereinten Nationen für
die Zwecke des Artikels 3 dieses Abkommens
eingeführt oder in Österreich erworben werden,
sind als Waren, die unter Abschnitt 16 des
UNIDO-Amtssitzabkommens fallen, zu betrach-
ten. Diese Waren können in der Republik Öster-
reich gemäß dem vorliegenden Abkommen ohne
Einhaltung einer Frist verkauft werden.

5. Sämtliche Verkäufe von Briefmarken und
gleichartigen Gegenständen seitens der Vereinten
Nationen für philatelistische Zwecke gemäß
Artikel 3 Absatz 2 dieses Abkommens gelten
als gemäß Abschnitt 16 Buchstabe a des UNIDO-
Amtssitzabkommens von jeder Form von Be-
steuerung befreit.

Artikel 3

Verkauf von Briefmarken und gleichartigen
Gegenständen der Vereinten Nationen

1. Das IZW-Postamt kann Briefmarken und
gleichartige Gegenstände der Vereinten Nationen, ]
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die für die Freimachung von Sendungen be-
stimmt sind, zum Nennwert verkaufen. Sämt-
liche Einnahmen aus einem solchen Verkauf
verbleiben der Österreichischen Post- und Tele-
graphenverwaltung. Allfällige im Internationalen
Zentrum Wien errichtete Dienststellen des IZW-
Postamtes können diese Briefmarken und gleich-
artigen Gegenstände unter denselben Bedingun-
gen verkaufen.

2. Die Vereinten Nationen können einen Dienst
einrichten, der eigens für den Verkauf und Ver-
trieb von Briefmarken und gleichartigen Gegen-
ständen zu philatelistischen Zwecken bestimmt
ist. Sämtliche Einnahmen, die der Dienst der
Vereinten Nationen aus diesen Verkäufen erzielt,
verbleiben ihm selbst, mit Ausnahme des Frei-
machungsbetrages zu den jeweils geltenden
Gebühren, welcher der Österreichischen Post-
und Telegraphenverwaltung für Sendungen ge-
bührt, die mittels dieser Briefmarken und gleich-
artigen Gegenstände freigemacht und dem
IZW-Postamt zur Beförderung übergeben wurden.

Artikel 4

Poststempel

1. Die Vereinten Nationen lassen sämtliche
Poststempel zum Abstempeln der Post, die
vom IZW-Postamt weiterzuleiten ist, anfertigen
und stellen diesem alle derartigen Poststempel
kostenlos zur Verfügung. Diese Poststempel
sind für den ausschließlichen Gebrauch durch
die Vereinten Nationen innerhalb des IZW vor-
behalten. Außerhalb des IZW können diese
Poststempel nur aufgrund einer besonderen Ver-
einbarung zwischen den Parteien verwendet
werden.

2. Die Beschaffenheit der Poststempel wird
zwischen der Österreichischen Post- und Tele-
graphenverwaltung und den Vereinten Nationen
vereinbart.

3. Briefmarken und gleichartige Gegenstände
der Vereinten Nationen in österreichischer Wäh-
rung können mit diesen Poststempeln frei-
gemacht werden.

Artikel 5

Räumlichkeiten für das Postamt

Die Vereinten Nationen stellen auf eigene
Kosten der Österreichischen Post- und Tele-
graphenverwaltung die für die Abwicklung des
Postdienstes erforderlichen Räumlichkeiten zur
Verfügung. Sie sorgen gleichfalls auf eigene
Kosten für Überwachung, Instandhaltung, Be-
leuchtung und Beheizung.
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Artikel 6

Personal und Einrichtung

Soweit in diesem Abkommen nichts anderes
bestimmt ist, stellt die Österreichische Post-
und Telegraphenverwaltung auf eigene Kosten
sämtliches für den Betrieb des IZW-Postamtes
erforderliche Personal sowie die in allen öster-
reichischen Postämtern üblichen Einrichtungs-
gegenstände und Geräte bei, jedoch mit Ausnahme
von Briefmarkenautomaten.

Artikel 7

Revision und Kündigung des Abkommens

1. Dieses Abkommen kann nach Ablauf eines
Jahres nach dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens
auf schriftlichen Vorschlag einer der beiden
Vertragsparteien jederzeit einer Revision unter-
zogen werden.

2. Dieses Abkommen kann von jeder der
beiden Vertragsparteien durch schriftliche Mit-
teilung an die andere unter Einhaltung einer
zwölfmonatigen Kündigungsfrist gekündigt
werden.

Artikel 8

Schlußbestimmungen

1. Dieses Abkommen tritt nach einem Noten-
austausch zwischen dem hiefür gehörig bevoll-
mächtigten Vertreter des Bundespräsidenten der
Republik Österreich und dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen in Kraft.

2. Die Modalitäten der Durchführung dieses
Abkommens werden zwischen der Österreichi-
schen Post- und Telegraphenverwaltung und den
Vereinten Nationen vereinbart.

Unterzeichnet in zwei Urschriften in deutscher
und englischer Sprache, die beide gleichermaßen
verbindlich sind, in New York am 28. Juni 1979
durch die bevollmächtigten Vertreter der Repu-
blik Österreich und der Vereinten Nationen.

Für die Republik Österreich:

Thomas Klestil m. p.

Für die Vereinten Nationen:

Kurt Waldheim m. p.
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Der Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten

Zl. 711.3/19-I.6/80

Wien, am 24. April 1980

Sehr geehrter Herr Generalsekretär!
Gemäß Artikel 8 des am 28. Juni 1979 unter-

zeichneten Abkommens zwischen der Republik
Österreich und den Vereinten Nationen über die
Postdienste im Internationalen Zentrum Wien für
die Vereinten Nationen und die Internationale
Atomenergie-Organisation ist die Inkraftsetzung
des Abkommens durch Notenaustausch vorge-
sehen.

Ich beehre mich, als Zeitpunkt für das Inkraft-
treten des gegenständlichen Abkommens den
Tag der Aufnahme des Betriebes des IZW-
Postamtes, das ist der 24. August 1979, vorzu-
schlagen.

Falls Sie diesem Vorschlag zustimmen, beehre
ich mich vorzuschlagen, daß dieses Schreiben
und Ihr Antwortschreiben, in dem der Vorschlag
angenommen wird, den gemäß Artikel 8 des
gegenständlichen Abkommens vorgesehenen No-
tenaustausch darstellen, vorbehaltlich einer nach-
folgenden gesonderten Mitteilung an Sie über die
Durchführung des von der Österreichischen
Bundesverfassung vorgesehenen Verfahrens.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr General-
sekretär, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochschätzung.

Willibald P. Pahr m. p.

S. E.
Dr. Kurt Waldheim
Generalsekretär der
Vereinten Nationen
New York

Der Generalsekretär

New York, am 25. April 1980

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich, auf Ihre Note vom 24. April
1980 Bezug zu nehmen, die folgenden Wortlaut
hat:

„Gemäß Artikel 8 des am 28. Juni 1979 unter-
zeichneten Abkommens zwischen der Republik
Österreich und den Vereinten Nationen über die
Postdienste im Internationalen Zentrum Wien
für die Vereinten Nationen und die Internationale
Atomenergie-Organisation ist die Inkraftsetzung
des Abkommens durch Notenaustausch vorge-
sehen.
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Ich beehre mich, als Zeitpunkt für das Inkraft-
treten des gegenständlichen Abkommens den Tag
der Aufnahme des Betriebes des IZW-Postamtes,
das ist der 24. August 1979, vorzuschlagen.

Falls Sie diesem Vorschlag zustimmen, beehre
ich mich vorzuschlagen, daß dieses Schreiben
und Ihr Antwortschreiben, in dem der Vorschlag
angenommen wird, den gemäß Artikel 8 des
gegenständlichen Abkommens vorgesehenen
Notenaustausch darstellen, vorbehaltlich einer
nachfolgenden gesonderten Mitteilung an Sie
über die Durchführung des von der Österreichi-
schen Bundesverfassung vorgesehenen Verfah-
rens."

Ich beehre mich zu bestätigen, daß ich dem
obigen Vorschlag zustimme und daß Ihre Note
und diese Antwortnote den gemäß Artikel 8 des
gegenständlichen Abkommens vorgesehenen
Notenaustausch darstellen, vorbehaltlich einer
nachfolgenden gesonderten Mitteilung an mich
über die Durchführung des von der Österreichi-
schen Bundesverfassung vorgesehenen Verfah-
rens.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Kurt Waldheim m. p.

S. E.
Dr. Willibald P. Pahr
Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Die Ermächtigung zur Abgabe der in dem in Artikel 8 Abs. 1 vereinbarten Notenwechsel vor-
gesehenen gesonderten Mitteilung wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Vize-
kanzler gegengezeichnet; das Abkommen ist am 24. August 1979 in Kraft getreten.

Kreisky


